In der Senatssitzung am 17. Marz 2026 beschlossene Fassung

Die Senatorin fiir Arbeit, Soziales, Jugend und Integration

13.03.2026

Tischvorlage fir die Sitzung des Senats am 17.03.2026

Zulassungsstopp fur die Teilnahme an Integrationskursen nach
§ 44 Abs. 4 AufenthG

A. Problem

Bremen hat gemeinsam mit Niedersachsen und dem Saarland zur Konferenz der
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander (MPK) am 5. Marz 2026 in Berlin einen
Beschlussvorschlag zum Thema ,Kirzungen bei Sprach- und Integrationskursen
zurlicknehmen - Integrationspolitik verlasslich gestalten und finanzieren® vorgelegt und diesen
im Vorfeld auch mit den restlichen Landern der A-Seite abgestimmt.

Nach der Ablehnung des Beschlussvorschlags durch die B-Lander hat sich Bremen
entschieden, nun einen EntschlieBungsantrag zu dem Thema in der Bundesratssitzung am
27. Marz 2026 zu stellen.

B. Losung

Mit dem beigefiigten Entwurf des EntschlieBungsantrags fir den Bundesrat soll die
Bundesregierung aufgefordert werden, den flir 2026 verhangte Zulassungstopp fir die
Teilnahme an Integrationskursen nach § 44 Abs. 4 AufenthG zurlickzunehmen. Der
EntschlieBungsantrag soll verbunden mit der Bitte um sofortige Sachentscheidung in der
nachsten Bundesratssitzung am 27. Marz 2026 eingebracht werden.

C. Alternativen
Alternativen werden nicht vorgeschlagen.

D. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderpriifung / Klimacheck
Die Einbringung des Antrags in den Bundesrat hat keine direkten finanziellen oder
personalwirtschaftlichen Auswirkungen oder Auswirkungen auf das Klima und betrifft alle
Geschlechter gleichermalien.

E. Beteiligung / Abstimmung
Die Vorlage ist mit der Senatorin flr Inneres und Sport und der Landesvertretung Bremens in
Berlin abgestimmt. Die Abstimmung mit der Senatskanzlei ist eingeleitet.

F. Offentlichkeitsarbeit / Verdffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz
Einer Veroffentlichung Uber das zentrale elektronische Informationsregister steht nichts
entgegen.

G. Beschluss
Der Senat beschliel3t, den als Anlage beigefligten Entschliefungsantrag gemaf beigefligtem
Entwurf der Senatorin fur Arbeit, Soziales, Jugend und Integration in den Bundesrat
einzubringen.



Drucksache xx/26

EntschlieBung des Bundesrates: Zulassungsstopp fur die Teilnahme an

Integrationskursen nach § 44 Abs. 4 AufenthG zuriicknehmen

Der Bundesrat moge beschlie3en:

1.

Der Bundesrat stellt fest, dass verlassliche Strukturen und eine auskémmli-
che Finanzierung von konkreten integrationspolitischen Malkinahmen fur die
kluge Ausgestaltung erfolgreicher, zukunfts- und wirtschaftsorientierter Integ-
rationspolitik unerlasslich sind. Insbesondere Sprachkenntnisse sind fur ein
erfolgreiches Zusammenleben in Deutschland und damit fur die Integration
aller in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten — auch bei tem-
porarem Aufenthalt — unerlasslich. Der Bundesrat begrufdt vor diesem Hin-
tergrund, dass der Koalitionsvertrag auf Bundesebene sowohl eine Absiche-
rung des Gesamtprogramms Sprache, als auch einen Ausbau im Bereich der
Berufssprachkurse vorsieht.

Der Bundesrat betont, dass Integrationskurse eine zentrale Investition in die
Zukunftsfahigkeit und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft sind. Der zU-
gige Spracherwerb 6ffnet die Tur zu Ausbildung und Arbeitsmarkt, aber auch
zu gesellschaftlicher Teilhabe und demokratischer Mitwirkung. Die gelun-
gene Integration von zugewanderten Menschen ist mal3geblich fur Stabilitat,
Resilienz und Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts Deutschlands. Eine
schnelle Arbeitsmarktintegration ist nur zusammen mit dem ztgigen Erlernen
der deutschen Sprache moglich.

Die Bedeutung von Integrationskursen gilt nicht nur fir Menschen, die auf-
grund eines absehbar dauerhaften Aufenthaltes einen Anspruch auf den Be-
such eines Integrationskurses besitzen. Es gilt auch und gerade fur Men-
schen, die genau diesen dauerhaften Aufenthalt anstreben und dazu auf den
Erwerb der notwendigen Sprachkenntnisse angewiesen sind. Daher ist der
pauschale Ausschluss der Zulassungen nach § 44 Abs. 4 AufenthG und die
damit verbundene Einschrankung zur Teilnahme an Integrationskursen, die
mit einem Tragerrundschreiben vom 9. Februar 2026 fir 2026 verhangt
wurde, kontraproduktiv fur die zugige Aufnahme qualifikationsadaquater Er-
werbstatigkeit, flr gesellschaftliche Teilhabe und demokratische Mitwirkung.
Folge konnen sinkende Motivation, verzogerte Arbeitsbemuhungen, er-
schwerte Zugange in Ausbildung und Beschaftigung — verbunden mit anhal-
tender Abhangigkeit von staatlichen Transferleistungen und einer weiter stei-
genden Kostenbelastung fur die Kommunen.

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, den Zulassungsstopp fur die
Teilnahme an Integrationskursen nach § 44 Abs. 4 AufenthG zurickzuneh-
men.



Begrundung:

Mit einem Schreiben vom 9. Februar 2026 hat das BAMF allen Tragereinrichtungen
von Integrationskursen in Deutschland mitgeteilt, dass bis auf Weiteres keine Zu-
lassungen fur die Teilnahme an Integrationskursen nach § 44 Abs. 4 AufenthG mehr
erteilt werden. In der Praxis hat das BMI die Erteilung der Zulassungen bereits Ende
2025 angehalten, wodurch eine Vielzahl zuvor eingereichter Antrage aufgrund die-
ser Regelung abgelehnt werden.

Dies betrifft rund 40 Prozent der Teilnehmenden an Integrationskursen, insbeson-
dere Asylbewerberinnen und -bewerber, geduldete Menschen, schutzsuchende
Menschen aus der Ukraine und EU-Burgerinnen und -Burger.

Integrationskurstrager sind ebenfalls stark vom Zulassungstopp betroffen, insbe-
sondere aufgrund der rapide sinkenden Nachfrage und damit verbundenen Einnah-
meverlusten sowie einem steigendem Beratungsaufwand flr die oben genannten
Personengruppen. Die tatsachlichen Auswirkungen fur die Integrationskurstrager
werden als gravierend eingeschatzt. Gerade Angebote im landlichen Raum und in
unmittelbarer Wohnortnahe geraten durch die neue Regelung unter erheblichen
Druck.

In der Folge treffen die Einschnitte zugleich anspruchsberechtigte Kursteilneh-
mende, die sich infolge der Klrzungen auf langere Wartezeiten bis zu einem Kurs-
beginn einstellen mussen. Die Folgen sind sinkende Motivation, verzogerte Arbeits-
bemuihungen sowie erschwerte Zugange in Ausbildung und Beschaftigung — ver-
bunden mit einer anhaltenden Abhangigkeit von staatlichen Transferleistungen und
einer weiter steigenden Kostenbelastung fir Kommunen. Angesichts des zentralen
Beitrags der Kommunen fur die Integration von Zugewanderten sind Bund und Lan-
der in der Pflicht, verlassliche Rahmenbedingungen flr die Integration und Teilhabe
zugewanderter Menschen zu schaffen.

Die zentrale Bedeutung der Sprachférderung fur gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Integration und Teilhabe, fur die Sicherung von bendtigten Fachkraften in vielen
Bereichen des sozialen Lebens, fur die Bildung, Gesundheit und Wirtschaft, fur Be-
triebe, Unternehmen und auch Verwaltungen der Lander und Kommunen, ist viel-
fach belegt. Studien, wie der OECD-Bericht ,Stand der Integration von Eingewan-
derten® von 2024, belegen, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten mit
den Integrationskursen Uber ein bewahrtes und erfolgreiches Instrument flur Sprach-
erwerb und Arbeitsmarktintegration verfugt. Dies muss dauerhaft verstetigt und aus-
kommlich, sowie verlasslich finanziert werden, anstatt den friihzeitigen Spracher-
werb zugewanderter Menschen durch Kurzungen und Zulassungsstopps zu gefahr-
den. Eine schnelle Arbeitsmarktintegration ist nur zusammen mit dem zugigen Er-
lernen der deutschen Sprache madglich. Diese Arbeitsmarktintegration muss gerade
auch Personen offenstehen, die dartber Uberhaupt erst eine Bleibeperspektive er-
halten konnen. Dies gilt umso mehr, als die Bundesregierung angekundigt hat, asyl-
suchenden Menschen kiinftig friher den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermdglichen.

Die vom Bundesrat geforderte Rucknahme des verhangten Zulassungsstopps fur
die freiwillige Teilnahme an Integrationskursen verfolgt das Ziel einer schnelleren
Arbeitsmarktintegration, gesellschaftlichen Integration und Teilhabe von betroffenen
Menschen sowie Planungssicherheit und Verlasslichkeit fir Tragereinrichtungen.



	20260317_top_37_Zulassungsstopp_Teilnahme_Integrationskurse
	Tischvorlage für die Sitzung des Senats am 17.03.2026
	Zulassungsstopp für die Teilnahme an Integrationskursen nach  § 44 Abs. 4 AufenthG
	A. Problem
	B. Lösung
	C. Alternativen
	D. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung / Klimacheck
	E. Beteiligung / Abstimmung
	F. Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz
	G. Beschluss


	top 37_ANLAGE_Integrationskurse Entschließungsantrag_N
	Entschließung des Bundesrates: Zulassungsstopp für die Teilnahme an Integrationskursen nach § 44 Abs. 4 AufenthG zurücknehmen


